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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 18. März bis 22. März 2019 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 19. März 2019
17.00 Uhr Unterausschuss Ausbau der Kinderbetreuung in 
 Kindertageseinrichtungen, Rathaus

Mittwoch, 20. März 2019
17.00 Uhr Bezirksvertretung Fischeln, Rathaus Fischeln, 
 Kölner Straße 517, 
 Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

BEKANNTMACHUNGEN
 

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE OFFENLEGUNG 
DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS
Gemäß § 13 Abs. 3 und 5 des Gesetzes über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katas-
tergesetz – VermKatG NRW, GV. NRW.2005 S. 174) in Verbindung 
mit § 22 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die 
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster vom 25. Ok-
tober 2006 (DVOzVermKatG NRW, GV. NRW. 2006 S. 462) in den 
zurzeit gültigen Fassungen können umfangreiche Fortführungen 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt gegeben 
werden.

In der Zeit vom 1. März 2018 bis zum 31. Januar 2019 wurde das 
Liegenschaftskataster im gesamten Gebiet der Stadt Krefeld hin-
sichtlich der Lagebezeichnungen berichtigt und die Personen- 
und Bestandsdaten aufgrund von Eintragungsnachrichten des 
Grundbuchamtes fortgeführt. Weiterhin wurden in verschiedenen 
Bereichen des Stadtgebietes auf Grundlage von Feldvergleichen 
die Nutzungsarten, auch in Verbindung mit der Bodenschätzung, 
sowie der Gebäudenachweis aktualisiert. 

Soweit hierzu keine Fortführungsmitteilungen erfolgt sind, bzw. 
diese Fortführungen nicht im Zusammenhang mit anderen Fort-

führungen bereits bekannt gegeben wurden, werden diese Ände-
rungen hiermit bekannt gegeben.

Die Offenlegung findet statt in der Zeit vom 1. April bis einschließ-
lich 3. Mai 2019 beim Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Fach-
bereich Vermessungs- und Katasterwesen, Friedrichstraße 25 in 
47798 Krefeld, Erdgeschoss, Raum 10

Montag bis Freitag vormittags von  08.30 bis 12.30 Uhr
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag nachmittags von 14.00 bis 17.30 Uhr.

Während der Offenlegungszeit haben die betroffenen Eigen-
tümer, Erbbauberechtigten und Inhaber grundstücksgleicher 
Rechte Gelegenheit, den digitalen Datenbestand des Liegen-
schaftskatasters einzusehen und sich über die Fortführung des 
Katasternachweises ihrer Grundstücke unterrichten zu lassen.

Mit Ablauf der Offenlegung tritt das fortgeführte Liegenschaftska-
taster an die Stelle des bisherigen Katasternachweises.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die in der Offenlegung des fortgeführten Liegenschafts-
katasters nachgewiesenen Veränderungen kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 
40213 Düsseldorf schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Wird die 
Klage schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Abschriften beigefügt 
werden. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Do-
kumentes an die elektronische Poststelle des Gerichtes erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur der verantwortenden Stelle versehen 
sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf ei-
nem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a) Absatz 4 VwGO 
eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich 
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektro-
nischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BG-
Bl. I S.3803) 

Falls die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt 
werden sollte, würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet 
werden. 

Krefeld, den 12.02.2019
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Martin Linne
Beigeordneter

Hinweis: 
Weitere Informationen zur Klageerhebung erhalten Sie auf der 
Internetseite www.justiz.de.
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K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
Nach einem Wegzug aus Deutschland und erneutem Zuzug in die 
Bundesrepublik Deutschland müssen Sie immer einen neuen An-
trag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis stellen.

Antragsvordrucke sowie Merkblätter zur Information können bei 
allen Gemeindebehörden in der Bundesrepublik Deutschland 
angefordert werden. Sie können auch im Internet 
(www.bundeswahlleiter.de) heruntergeladen werden.

Ansprechpartner in der Stadt Krefeld ist:
Fachbereich Bürgerservice
Abteilung Statistik und Wahlen
Rathaus Von-der-Leyen-Platz 1
47798 Krefeld

Telefon: (02151) 86-1361, 86-1359, 86-1381
Mail: wahlen@krefeld.de

Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u. a. Voraussetzung, 
dass Sie am Wahltag

1.  das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2.  die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union besitzen,

3.  weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehören, von 
der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder mit 
den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt abzu-
geben über das Vorliegen der o. g. Voraussetzungen für die akti-
ve oder passive Wahlteilnahme vorliegen.

Krefeld, 24. Februar 2019
Frank Meyer
Stadtwahlleiter

1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES 
NR. 364 – WESTLICH UERDINGER STRAßE, 
ZWISCHEN BOCKUMER PLATZ UND 
BUSCHSTRAßE –

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung

Korrektur 
der Bekanntmachung im Amtsblatt vom 28.02.2019:

Im Amtsblatt Nr. 9/19 ist versehentlich das Jahr „2018“ benannt 
worden. Es muss richtig lauten: 

vom 11.03.2019 bis einschließlich 22.03.2019

Krefeld, den 6. März 2019
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
Norbert Hudde
Fachbereich Stadtplanung

BEKANNTMACHUNG FÜR 
STAATSANGEHÖRIGE DER ÜBRIGEN 
MITGLIEDSSTAATEN DER EUROPÄISCHEN 
UNION  (UNIONSBÜRGER) ZUR WAHL ZUM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT IN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
AM 26. MAI 2019

 

Am 26. Mai 2019 findet die Wahl der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland statt. An 
dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Wohnung innehaben oder sich 
dort sonst gewöhnlich aufhalten und am Wahltag

1.  die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaaten  
der Europäischen Union besitzen,

2. das 18. Lebensjahr vollendet haben,

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union eine Wohnung innehaben oder sich dort sonst gewöhn-
lich aufhalten (Auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinander-
folgender Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet. 
Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland nach dem Zeitpunkt, 
ab dem nach Artikel 50 Abs. 3 EUV die Verträge dort keine An-
wendung mehr finden),

4.  weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsangehörig-
keit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Europäischen 
Parlament ausgeschlossen sind,

5.  in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland 
eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt nur auf 
Antrag. Der Antrag ist auf einem Vordruck spätestens bis 
zum 05. Mai 2019 zu stellen.

Einem Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis, 
der erst nach dem 05. Mai 2019 bei der zuständigen Gemeindebe-
hörde eingeht, kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17 a Abs. 2 
der Europawahlordnung).

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrags bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament am 13. Juni 1999 oder einer späteren 
Wahl zum Europäischen Parlament in ein Wählerverzeichnis der 
Bundesrepublik Deutschland eingetragen worden, brauchen 
Sie keinen erneuten Antrag zu stellen. Die Eintragung erfolgt 
dann von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis zum 
05. Mai 2019 gegenüber der zuständigen Gemeindebehörde 
auf einem Formblatt beantragen, nicht in dem deutschen Wäh-
lerverzeichnis geführt zu werden. Die Entscheidung gegen eine 
Eintragung in ein deutsches Wählerverzeichnis gilt dann für alle 
künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie hier er-
neut einen Antrag auf Eintragung in ein deutsches Wählerver-
zeichnis stellen.

Sind Sie bei den Europawahlen (1979 bis 1994) in ein Wähler-
verzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen 
worden, müssen Sie für eine Teilnehme an der Europawahl in 
Deutschland einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis stellen.
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„Krefelder Amtsblatt“ 

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Ordnung und Sauberkeit auf 
Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD über 
die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 
0 21 51 / 63 40 informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST   116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 0 18 05-
04 41 00 montags, dienstags und donnerstags von 
19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 14.00 Uhr 
bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr bis Mon-
tagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon            
0 18 05-98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 bis 
12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr,  mittwochs- 
und freitagsnachmittag von 17.00 bis 19.00 Uhr, 
 montags, dienstags und donnerstags von 21.00 
bis 22.00 Uhr.

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

15.03. bis 17.03.2019
Hans Schneiders e. K. | Inh. Stefan Schneiders
Breslauer Straße 256 | 47829 Krefeld
94 45 23

22.03. bis 24.03.2019
Stockmanns GmbH & Co. KG
Hermannstraße 2 a | 47798 Krefeld
77 31 01

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33




